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Beschlussvorschlag 

Die Anregung, die Datenquelle zu benennen wird berücksichtigt. Die Hinweise zu den bo-
denordnerischen Verfahren werden zur Kenntnis genommen. Planungsrechtliche Auswir-
kungen ergeben sich aus den Hinweisen nicht. 
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Beschlussvorschlag zu 6.7 

Die Anregung wird anhand der zur Verfügung stehenden Ergebnisse des Artenschutzbei-
trags für das benachbarte Plangebiet Kalkofen berücksichtigt. In Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde wird eine gemeinsame Kompensationsmaßnahme festgesetzt. 

Begründung 

Da jahreszeitlich bedingt derzeit keine artenschutzrechtliche Prüfung möglich ist, bis dahin je-
doch von einem Vorkommen ausgegangen werden muss, kann zur Fortsetzung des Verfahrens 
und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde auf die Ergebnisse der artenschutzrecht-
lichen Prüfung für das Nachbargebiet „Am Kalkofen“ Bezug genommen werden. Die entspre-
chenden Vorkommen und zu ergreifenden Maßnahmen können auf die Planung für den Sport-
platzneubau heruntergebrochen werden. Die anzugleichenden Kompensationsmaßnahmen wer-
den in Zusammenhang mit den Maßnahmen für das Baugebiet „Am Kalkofen“ vorgesehen und 
abgestimmt. 

Beschlussvorschlag zu 6.9 

Die Anregung wird berücksichtigt. Aufgrund der inzwischen fortgeschrittenen Ausfüh-
rungsplanung kann die Einschätzung bezüglich der Biotoptypen und der Flächengrößen 
weiter differenziert werden. Der Kunstrasenplatz wird als Schotterplatz bzw. wasserdurch-
lässige Flächenbefestigung bilanziert. 

Begründung 

Der Kunstrasenplatz kann aufgrund seiner wasserdurchlässigen Ausführung als wasserdurchläs-
sige Flächenbefestigung bilanziert werden. 
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Kein Beschlussvorschlag zu 7.3 erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Pla-
nung vorgebracht werden. 

Beschlussvorschlag zu 7.4 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen und mit Fortgang der Planung geprüft. 

Beschlussvorschlag zu 7.5 

Die Anregung, die Anzahl der Stellplätze auf das Mindestmaß zu reduzieren, wird berück-
sichtigt.  

Begründung 

Schon alleine aus Kostengründen wird die Stellplatzanlage nur auf das notwendige Mindestmaß 
begrenzt werden. Die Stellplatzanzahl ergibt sich allerdings aus den geltenden Richtlinien und 
den zu erwartenden Besuchern / Nutzern. 

Beschlussvorschlag zu 8.2 

Die Anregung zu den Pflanzabständen wird nicht berücksichtigt, da die beiden Flächen 
unterschiedlich zu beurteilen und zu bepflanzen sind. 

Begründung 

Die Baumstandorte auf der Böschung sind auf die Bepflanzungen mit Sträuchern abzustimmen. 
Dabei ist auf ein stimmiges Pflanzschema zu achten (Sträucher im 3er-Verband mit 2 m Abstand 
in der Reihe und einem Reihenabstand von 1,50 m). Für die andere zu bepflanzende Fläche sind 
lediglich lockere Strauchunterpflanzungen vorgesehen, daher wird ein dichterer Baumabstand 
vorgegeben. 

Kein Beschlussvorschlag zu 9 erforderlich, da die Anregung, die Zisternen verbindlich zu 
regeln, bereits berücksichtigt ist (Festsetzung 3.2) 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich. Der Hinweis zu vorhandenen Telekommunikations-
anlagen wird zur Kenntnis genommen, Auswirkungen auf die Planung ergeben sich dar-
aus nicht. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Beschlussvorschlag zu 1 

Der Hinweis zu ggf. erforderlichen Sicherungsmaßnahmen für die Fahrradroute wird in der 
Begründung zum Bebauungsplan und im Rahmen der Ausführungsplanung berücksich-
tigt. Auf die von der Nordumgehung ausgehenden Emissionen wird textlich hingewiesen. 
Weitere Auswirkungen auf die Planung ergeben sich nicht. 

Begründung 

Planungsrechtliche Festsetzungen sind für die vorgebrachten Hinweise nicht erforderlich. Aller-
dings sollte auf die Situation und die erforderlichen Abstimmungen hingewiesen werden. Dies er-
folgt durch textliche Ausführungen in der Begründung bzw. in den allgemeinen Hinweisen. 
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Kein Beschlussvorschlag zu 2. erforderlich, da keine planungsrechtlich relevanten Anre-
gungen oder Hinweise vorgebracht werden. Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Beschlussvorschlag 

Die Anregung, zur Überprüfung der Anbindung wird zur Kenntnis genommen. Auswirkun-
gen auf die Planung ergeben sich daraus nicht, da sich der angesprochene Bereich nicht 
im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet. 

Die Anregung zur Verbreiterung des Waldhohlweges wird zur Kenntnis genommen. Nach 
derzeitigem Planungsstand ist jedoch keine Verbreiterung erforderlich. 

Begründung 

Eine grundsätzliche Klärung der Leistungsfähigkeit der Anbindung könnte nur außerhalb der bei-
den Bebauungspläne geprüft werden, da beide Planungen davon betroffen wären. Bei beiden 
Planungen sind jedoch nur die Abschnitte des Waldhohlwegs in dem jeweiligen Geltungsbereich, 
die äußere Anbindung ist nicht Gegenstand der Bebauungspläne. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich. Die Anregungen werden zur Kenntnis genommen, 
können jedoch im Rahmen der Bauleitplanung nicht berücksichtigt werden. 

Begründung 

Die Anregungen betreffen die Ausführungsplanung und sind somit im Rahmen dieser Planung zu 
konkretisieren. 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

KARBEN – B-Plan Nr. 215 „Sportanlage Waldhohl“ 
Frühzeitige Beteiligung – Behörden / TÖB – Bearbeitung November 2015 – Büro Dr. Thomas – Seite 12 

 

Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Beschlussvorschlag 

Der Hinweis auf die vorhandene Erdgasleitung wird berücksichtigt. Auf die vorhandene 
Leitung und die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen wird textlich hingewiesen. 

Begründung 

Auf die erforderlichen Pflanzabstände und Abstimmungserfordernisse bei Erdarbeiten ist hinzu-
weisen, um auch einen ungestörten Ablauf der späteren Ausführungsplanungen zu gewährleis-
ten. Im Rahmen der Ausführungsplanung ist die grundsätzliche Versorgung zu klären. 
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Beschlussvorschlag zu 1. 

Die Anregung kann nicht berücksichtigt werden. Die Erschließung der Sportflächen ist 
gesichert und soll auch zukünftig beibehalten werden. 

Begründung 

Die Erschließung über den östlichen Feldweg würde eine unverhältnismäßige Erweiterung der 
Verkehrsflächen nach sich ziehen, - für ein Gebiet, das bereits erschlossen ist. Das ist einerseits 
aufgrund der entstehenden Kosten und andererseits aus naturschutzfachlicher Sicht nicht zu 
verantworten. Der östliche Feldweg müsste auf einer Länge von mindestens 350 m verbreitert 
und befestigt werden, da er derzeit nur ca. 4 m breit, also für Begegnungsverkehr nur bedingt 
nutzbar, und unbefestigt ist. Außerdem müsste die Möglichkeit einer zusätzlichen und nur wenige 
Meter von der geplanten Anbindung des Kalkofens an die Kreisstraße mit den betroffenen Be-
hörden abgestimmt werden. Ähnlich problematisch wäre eine Erschließung von Süden, die 380 
m lang sein müsste und im Süden an der Straße Am Kirschberg endet, wo sich weitere schüt-
zenswerte öffentliche Einrichtungen befinden. Insgesamt sind ohnehin die großen Höhenunter-
schiede im Verlauf des Wegs für eine Anbindung kritisch. 

Beschlussvorschlag zu 2. 

Die Anregung zum behindertengerechten Ausbau wird zur Kenntnis genommen, Auswir-
kungen auf die Planung ergeben sich nicht. 

Begründung 

Die Anregung betrifft die Ausführungsplanung und ist in diesem Zusammenhang zu beachten. 

Beschlussvorschlag zu 3. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Mit Fortgang der Planung wird geprüft, ob ei-
ne planungsrechtliche Festsetzung für einen Containerstandort getroffen wird. 

Begründung 

Im Bebauungsplan ist eine planungsrechtliche Sicherung möglich, aber nicht unbedingt erforder-
lich. Denkbar wäre ein Standort im Parkplatzbereich. 



Berücksichtigung in der Planung / Beschlussempfehlung 

KARBEN – B-Plan Nr. 215 „Sportanlage Waldhohl“ 
Frühzeitige Beteiligung – Behörden / TÖB – Bearbeitung November 2015 – Büro Dr. Thomas – Seite 16 

 

Beschlussvorschlag zu 4. 

Die Anregung wird zur Kenntnis genommen. Auswirkungen auf die Planung ergeben sich 
daraus nicht, da sich der angesprochene Bereich nicht im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans befindet. 

Begründung 

Eine grundsätzliche Klärung der Leistungsfähigkeit der Anbindung könnte nur außerhalb der bei-
den Bebauungspläne geprüft werden, da beide Planungen davon betroffen wären. Bei beiden 
Planungen sind jedoch nur die Abschnitte des Waldhohlwegs in dem jeweiligen Geltungsbereich, 
die äußere Anbindung ist nicht Gegenstand der Bebauungspläne. 

 

HINWEIS: Kein Beschlussvorschlag zu nebenstehender Stellungnahme möglich, da es sich hierbei um ein 
anderes Planverfahren handelt. 

ANLAGE: Ergänzend vorgelegte Stellungnahme zum Bebauungsplan 205 
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Beschlussvorschlag 

Die Hinweise zu den vorhandenen Kabeln werden zur Kenntnis genommen. Direkte Aus-
wirkungen auf den Bebauungsplan ergeben sich aus den zeichnerisch dargestellten 20 
kV-Anlagen nicht, da sie sich offensichtlich außerhalb des Geltungsbereichs befinden. 
Dessen ungeachtet wird auf die vorhandenen Anlagen und die erforderlichen Sicher-
heitsmaßnahmen textlich hingewiesen. 

Begründung 

Auf die erforderlichen Pflanzabstände und Abstimmungserfordernisse bei Erdarbeiten ist hinzu-
weisen, um einen ungestörten Ablauf der späteren Ausführungsplanungen zu gewährleisten. 
Ebenfalls im Rahmen der Ausführungsplanung sind die grundsätzliche Versorgung (u.a. BHKW) 
und ggf. erforderliche Veränderungen an bestehenden Anlagen zu klären. Planungsrechtliche 
Auswirkungen ergeben sich daraus nicht. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich. Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, Aus-
wirkungen auf die Planung ergeben sich daraus nicht. 

Begründung 

Die Anregung betrifft die  Ausführungsplanung, planungsrechtliche Festsetzungen sind hierzu 
nicht möglich. 
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Die vorgebrachten Hinweise und Anregungen werden mit Fortgang der Planung berück-
sichtigt. 

- Der Hinweis zur Änderung des RegFNP wird zur Kenntnis genommen.  

- Die Wechselwirkungen hinsichtlich der Lärmbeeinträchtigungen werden im Umweltbe-
richt verdeutlicht. Neue planungsrechtliche Festsetzungen werden sich daraus nicht ablei-
ten, da die in dem Immissionsgutachten geforderten Schallschutzmaßnahmen in die Fest-
setzungen des Bebauungsplans bereits eingegangen sind. 

- Die Untersuchungen zum Artenschutz und die Umweltprüfung werden ergänzt und ge-
hen in die Planung ein. 

Die in der strategischen Umweltprüfung aufgeführten Daten werden zur Kenntnis genom-
men. Auswirkungen auf die Planung ergeben sich aus den aufgelisteten Restriktionen (zu 
Altlasten) und Konflikten (zu Böden und Archäologie) jedoch nicht. 

Begründung 

- Das Ergebnis der Flächennutzungsplanänderung ist für den Bebauungsplan von Relevanz. 

- Das der Planung zu Grunde liegende Immissionsgutachten hat Schallschutzmaßnahmen vor-
gegeben, die mit den Festsetzungen des Bebauungsplans berücksichtigt wurden. Weitere Fest-
setzungen oder Maßnahmen sind darüber hinaus nicht erforderlich, um den Schutz der stö-
rungsempfindlichen Nutzungen zu gewährleisten. In der Stellungnahme des Regierungspräsidi-
ums wird diese Einschätzung bestätigt. Die Situation wird noch ergänzend im Rahmen des Um-
weltberichts erläutert. 

- Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll u.a. zur 
Klärung des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads der Umweltprüfung beitragen. Die in 
der Stellungnahme enthaltene strategische Umweltprüfung des Regionalverbands liefert hierfür 
Anhaltspunkte. Zu sehen ist allerdings, dass ein Teil des Geltungsbereichs bereits durch einen 
Bebauungsplan überplant und baulich genutzt wird. Die Prüfungen beschränken sich somit auf 
die neu hinzukommenden Bereiche und deren Umfeld. Da jahreszeitlich bedingt derzeit keine ar-
tenschutzrechtliche Prüfung möglich ist, bis dahin jedoch von einem Vorkommen ausgegangen 
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werden muss, kann zur Fortsetzung des Verfahrens und in Absprache mit der Unteren Natur-
schutzbehörde auf die Ergebnisse der artenschutzrechtlichen Prüfung für das Nachbargebiet 
„Am Kalkofen“ Bezug genommen werden. Die entsprechenden Vorkommen und zu ergreifenden 
Maßnahmen können auf die Planung für den Sportplatzneubau heruntergebrochen werden. Die 
anzugleichenden Kompensationsmaßnahmen werden in Zusammenhang mit den Maßnahmen 
für das Baugebiet „Am Kalkofen“ vorgesehen und abgestimmt. 

Die in der Bestandsaufnahme zur strategischen Umweltprüfung aufgeführten Restriktionen zu 
dem Thema Altlasten und Konflikte zu den Themen Böden und Archäologie sind aufgrund ande-
rer Stellungnahmen der zuständigen Fachämter und nach telefonischer Rücksprache zu ver-
nachlässigen bzw. in der Begründung abzuhandeln. Im Einzelnen bleibt festzuhalten:  

Die genannte Altlast befindet sich außerhalb des Plangebiets. 

Zur Qualität der Böden kann auf die Formulierung des Aufstellungsbeschlusses zur Reg.-FNP-
Änderung insbesondere des Umweltberichts Bezug genommen werden. Darüber hinaus werden 
die Böden, in die eingegriffen wird, im Plangebiet wieder verwendet. 

Der in den Bebauungsplan aufgenommene Hinweis zu Bodendenkmälern ist ausreichend. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Regionalplanung, da keine Anregungen zur Planung vorge-
bracht werden. Die Hinweise und Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

Beschlussvorschlag zu Landwirtschaft 

Die Ausführungen zur Minimierung der Eingriffe in landwirtschaftlich genutzte Flächen 
und hier insbesondere die Anregung zu den Ausgleichsflächen werden berücksichtigt.  

Begründung 

Für die Maßnahmen, die die Eingriffe im Plangebiet ausgleichen sollen, werden keine neuen 
landwirtschaftlichen Nutzflächen benötigt, da für den Ausgleich das Ökopunktekonto in Anspruch 
genommen wird. Die Hinweise zu den Anregungen in der Kreisstellungnahme sind im Rahmen 
dieser Stellungnahme zu behandeln. 
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Beschlussvorschlag zu Grundwasserschutz / Wasserversorgung 

Die Anregungen und Hinweise zur Wasserversorgung und der Wiederverwendung von 
Niederschlagswasser werden berücksichtigt und mit Fortgang der Planung abgeklärt. Die 
Möglichkeiten einer Versickerung werden geprüft. Die Ergebnisse gehen entsprechend in 
die Planung ein. 

Begründung 

Die wasserwirtschaftlichen Belange sind im Rahmen der Bauleitplanung zu klären. Derzeit wird 
im Rahmen der Ausführungsplanung ein Bodengutachten erstellt, das u.a. Aufschluss über die 
Versickerungsmöglichkeiten geben wird. Es ist jedoch, abgeleitet aus den umliegenden Planun-
gen, davon auszugehen, dass die Bedingungen eher ungünstig sind. Ohnehin sind für die Sport-
platzflächen, die einen Großteil der Fläche einnehmen, Drainagen vorzusehen. 

Beschlussvorschlag zu Bodenschutz 

Die Hinweise zum nachsorgenden Bodenschutz werden zur Kenntnis genommen. 

Die Ergänzungen zum vorsorgenden Bodenschutz bezüglich der Ziele des Bodenschut-
zes, der Vermeidungs- und und Verminderungsmaßnahmen und eines Monitorings wer-
den berücksichtigt bzw. geprüft. 

Begründung 

Die Belange des Bodenschutzes sind im Rahmen des Umweltberichts zu behandeln. 
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Beschlussvorschlag zu Immissionsschutz 

Die Ausführungen bezüglich des Lärmschutzes werden zur Kenntnis genommen, Auswir-
kungen auf die Planung ergeben sich daraus nicht. 

Die Beeinträchtigungen durch die Beleuchtung der Sportanlagen werden geprüft und in 
der Begründung erläutert. Planungsrechtliche Auswirkungen auf die Planung ergeben 
sich daraus jedoch nicht. 

Begründung 

Die Emissionen, die sich durch die geplante Nutzung ergeben können, sind im Rahmen der Bau-
leitplanung zu beurteilen und möglichst zu begrenzen. 
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Kein Beschlussvorschlag zu Bergaufsicht erforderlich. Die Hinweise werden zur Kenntnis 
genommen, Auswirkungen auf die Planung ergeben sich daraus nicht. 

Kein Beschlussvorschlag zu Obere Naturschutzbehörde und Kampfmittelräumdienst er-
forderlich. Die Hinweise auf die möglichen Stellungnahmen der beiden Behörden werden 
zur Kenntnis genommen. Der Kampfmittelräumdienst wird mit Fortgang der Planung ge-
sondert beteiligt werden. 
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Kein Beschlussvorschlag erforderlich, da keine Anregungen oder Hinweise zur Planung 
vorgebracht werden. 
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Kein Beschlussvorschlag zu 2.3.2 Kommunalhygiene erforderlich, da keine Anregungen 
oder Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 

Beschlussvorschlag zu 4.1.2 Naturschutz und Landschaftspflege 

Die Anregung wird anhand der zur Verfügung stehenden Ergebnisse des Artenschutzbei-
trags für das benachbarte Plangebiet Kalkofen berücksichtigt. In Abstimmung mit der Un-
teren Naturschutzbehörde wird eine gemeinsame Kompensationsmaßnahme festgesetzt. 

Begründung 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll u.a. zur 
Klärung des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrads der Umweltprüfung beitragen. Auch 
die in der Stellungnahme des Regionalverbands enthaltene strategische Umweltprüfung und die 
Unterlagen zur Flächennutzungsplanänderung liefern hierfür Anhaltspunkte. Zu sehen ist aller-
dings, dass ein Teil des Geltungsbereichs bereits durch einen Bebauungsplan überplant und 
baulich genutzt wird. Die Prüfungen beschränken sich somit auf die neu hinzukommenden Berei-
che und deren Umfeld. Da jahreszeitlich bedingt derzeit keine artenschutzrechtliche Prüfung 
möglich ist, bis dahin jedoch von einem Vorkommen ausgegangen werden muss, kann zur Fort-
setzung des Verfahrens und in Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde auf die Ergebnis-
se der artenschutzrechtlichen Prüfung für das Nachbargebiet „Am Kalkofen“ Bezug genommen 
werden. Die entsprechenden Vorkommen und zu ergreifenden Maßnahmen können auf die Pla-
nung für den Sportplatzneubau heruntergebrochen werden. Die anzugleichenden Kompensati-
onsmaßnahmen werden in Zusammenhang mit den Maßnahmen für das Baugebiet „Am Kalk-
ofen“ vorgesehen und abgestimmt. 
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Beschlussvorschlag zu 4.1.3 Wasser- und Bodenschutz 

Die Hinweise und Anregungen zur Entwässerung und Regenrückhaltung werden zur 
Kenntnis genommen und mit Fortgang der Planung vertieft. 

Der Hinweis zum Heilquellenschutz wird zur Kenntnis genommen, weitere Auswirkungen 
auf die Planung ergeben sich daraus nicht, da ein entsprechender Hinweis bereits in den 
textlichen Ausführungen enthalten ist. 

Begründung 

Die Ausführungen zur Entwässerung sind für die Planung von Relevanz.  

Der Umgang mit dem Heilquellenschutzbezirk ist im Rahmen der Ausführungsplanung von Rele-
vanz, im Rahmen der Bauleitplanung wird bereits darauf hingewiesen. 

Beschlussvorschlag 4.2. Landwirtschaft 

Die Hinweise und Anregungen zu den Ausgleichsflächen, den Baumpflanzungen entlang 
der Feldwege, der Artenliste sowie der allgemeine Hinweis zur Inanspruchnahme von 
landwirtschaftlichen Flächen werden berücksichtigt bzw. zur Kenntnis genommen. Die 
Textteile werden entsprechend überarbeitet. 

Begründung 

Die landwirtschaftlichen Belange sind mit Fortgang der Planung zu berücksichtigen, um die Be-
einträchtigungen für diese Flächen möglichst gering zu halten. 
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Beschlussvorschlag zu 4.5 Bauordnung 

Der Hinweis zu den Emissionen, die vom Verkehr ausgehen, wird zur Kenntnis genom-
men. Auswirkungen auf die Planung ergeben sich daraus nicht, da im Rahmen des Immis-
sionsgutachtens die Auswirkungen der Zufahrtsstraße und des Parkplatzes bereits ge-
prüft wurden. Das angesprochene Gutachten war im Internet einsehbar und konnte bei 
Bedarf in Papierform angefordert werden. 

Begründung 

Die Beeinträchtigungen, die von der Planung auf das Umfeld einwirken, sind im Rahmen des 
Immissionsgutachtens geprüft worden. Dabei sind auch die Zufahrtstraße und die durch das Par-
ken entstehenden Geräuschspitzen betrachtet worden. So ist z.B. das Zuschlagen einer Pkw-
Kofferraumklappe auf dem den Immissionsorten nächstgelegenen Stellplatz des Parkplatzes in 
die Beurteilung eingegangen.  

Für die Zufahrtstraße wurde das Kriterium der 18. BImSchV für eine weitere Betrachtung der 
Verkehrsgeräusche außerhalb der Sportanlage angewandt, wonach die Geräusche des der An-
lage hinzuzurechnenden Verkehrs auf öffentlichen Straßen, den von den Geräuschen des übri-
gen Verkehrs verursachten Beurteilungspegel rechnerisch um mindestens 3 dB erhöhen müs-
sen. Zu sehen ist dabei, dass es sich bei der Zufahrtsstraße um eine Sackgasse handelt, an der 
Straße keine weiteren Anlieger sind und das Wohngebiet nicht über den Waldhohlweg erschlos-
sen wird. Nach dem daraus errechneten Beurteilungspegel wird der Immissionsgrenzwert der 16. 
BImSchV von 59 dB(A) für das allgemeine Wohngebiet eingehalten. In den gutachterlichen Ta-
bellen „Punktquellen“, „Horizontale Flächenquellen“ und „Straße“ sind die angesetzten Werte 
wiedergegeben. Die Einschätzungen werden zur Verdeutlichung gekürzt in die Begründung auf-
genommen. 

Kein Beschlussvorschlag zu 4.5.5 Brandschutz erforderlich, da keine Anregungen oder 
Hinweise zur Planung vorgebracht werden. 


